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Anrede 

 

Sie haben mich gebeten, zum Stellenwert der Erneuerbaren Energien nach der 

Bundestagswahl zu sprechen und natürlich erwarten Sie eine konkrete Einschätzung 

zum Sie besonders interessierenden Wärmemarkt. Lassen Sie mich aber zu Beginn 

einige Einschätzungen und Bewertungen zur allgemeinen Energiepolitik und dabei vor 

allem zum Stromsektor geben.  

Die Branche der Erneuerbaren Energien hat erst im Januar diesen Jahres der 

Bundeskanzlerin zum Stromsektor ihre Ausbauprognose vorgelegt und darin 

dargelegt, dass ohne Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke und ohne zusätzliche 

Kohlekraftwerke - zu den bereits im Bau befindlichen und plangenehmigten 

Kohlekraftwerken – die Erneuerbaren Energien 47 Prozent der Stromversorgung 

erreichen können und jederzeit die Versorgungssicherheit in Deutschland 

gewährleisten.  

Ohne die aktuellen Koalitionsverhandlungen im Detail zu kennen, aus denen bisher 

nur verlautet wurde, es werde eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke geben, 

um eine „Brückentechnologie“ hin zu den Erneuerbaren Energien aufzubauen, können 

wir als Erneuerbare-Energie-Branche nur feststellen, bei dem von uns angesetztem 

Ausbautempo gäbe es keine Notwendigkeit Brücken zu bauen. Weil wir nämlich in 

Übereinstimmung mit vielen wissenschaftlichen Instituten – etwa dem DLR, dem 

Fraunhofer IWES und anderen – keine zukünftige Stromlücke erkennen, die derartige 

Brückenschläge notwendig macht.  

Nun gibt es wahrscheinlich unbefristete Betriebsgenehmigungen für alle 

Atomkraftwerke, möglicherweise mit Nachrüstungsauflagen für ältere, marodere 

Anlagen. Jedenfalls aber wird die Grundlastkapazität der Atomkraftwerke im Netz 

gehalten und möglicherweise über neue Kohlekraftwerke – Lubmin, Wilhelmshaven, 

Hamburg etc. - neue fossile Grundlastkapazität ins Netz gedrückt.  

Wir werden darauf zu achten haben, ob es in absehbarer Zeit eine Netzblockade 

durch Kohle- und Atomstrom gibt, die den Erneuerbaren Energien den Vorrang streitig 

machen. 
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Welche Mechanismen, um den Vorrang der Erneuerbaren Energien zu gewährleisten 

wird es in den nächsten Jahren geben? Müssen wir unsere Ausbauziele 

zurücknehmen, weil in Süddeutschland und in Nordrhein-Westfalen Bedarfsflächen für 

die Windenergie, die nach unserer Rechnung den Hauptteil des Ausbaus der 

Erneuerbaren Energien im Strombereich stellt, nicht mehr ausgewiesen werden? 

Für eine gewisse Übergangszeit – bis zur Hälfte des nächsten Jahrzehnts – wird 

dieser Konflikt noch verhalten auftreten. Ob die den „ großen Vier“ zugeteilten 

Extragewinne aus den abgeschriebenen Atomkraftwerken weitergegeben werden, in 

welchem Umfang und wer – wenn dies zum Teil für die Erneuerbaren Energien 

geschieht – darauf zugreifen kann, wissen wir nicht – noch nicht. 

Die Befürchtung, dass diese großen Zusatzerträge eher die Stellung der großen 

Monopolstrukturen am Strommarkt festigen und die der kleinen mittelständischen 

Anbieter unterminiert, ist für uns noch nicht ausgeräumt. 

Meine Damen und Herren,  

die Laufzeitverlängerung hätte aber auch verheerende Auswirkungen auf den 

Emissionshandel, wenn nicht die Emissionsvorgaben für Deutschland nach unten 

angepasst werden. Ansonsten würde bei gleichbleibender Zertifikatsausstattung der 

Zertifikatspreis aufgrund des Überangebotes stark fallen. Dringend notwendige 

Investitionen, die erforderlich sind, um eine CO2-Reduktion von 80 bis 95 Prozent bis 

zum Jahr 2050 zu erreichen, würden unrentabel und unverantwortlich aufgeschoben.  

In den vergangenen Monaten haben darüber hinaus verschiedene 

Wirtschaftswissenschaftler wiederholt die These aufgestellt, spezifische Instrumente 

zur Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor wären nicht länger erforderlich. 

Da es einen europaweiten Emissionshandel gebe, könne das Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) keinen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Bei unserer 

Förderpolitik käme es lediglich zu sinkenden CO2-Preisen und zu einer Verlagerung 

von CO2-Emissionen in andere Handelsbereiche oder andere europäische Länder, 

aber nicht zu einer Gesamtreduktion der CO2-Emissionen.  

In der Realität müssen natürlich die Instrumente des Emissionshandels mit der 

Förderpolitik des EEG koordiniert werden. Logischerweise muss innerhalb des 
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Systems die Gesamtmenge an Emissionsrechten in dem Umfang gedeckelt werden, 

wie die Emissionen durch das EEG sinken. 

Diese notwendige Koordinierung beider Systeme - wie sie beispielsweise das DIW 

fordert - muss auf europäischer Ebene durchgesetzt werden. 

Dies ist – auch zur Erfüllung der EU-Richtlinie – eine zentrale Aufgabe der neuen 

Bundesregierung. 

Zum Erneuerbare-Energien-Gesetz selbst gab es in den vergangenen Tagen 

unterschiedliche Verlautbarungen aus dem Kreis der künftigen Koalitionäre. 

Insbesondere hatte man sich zum Ziel gesetzt, die Vergütung für Solarstrom schneller 

als im geltenden Gesetz vereinbart abzusenken. Zwischenzeitlich hieß es dann, man 

wolle die gesamte Novelle des EEG vorziehen. Hierzu sei nur darauf verwiesen, wie 

wichtig die Kategorien Investitionssicherheit und Vertrauensschutz sind. Die aktuell 

geltenden Rahmenbedingungen sind erst seit Anfang 2009 in Kraft. Insofern plädieren 

wir dafür, nicht durch vorzeitige Diskussionen zu Verunsicherung zu führen. Ende 

2011 wird ein Erfahrungsbericht vorliegen, auf dessen wissenschaftlicher Grundlage 

eine Nachjustierung vorgenommen werden kann. 

Wenn in einzelnen Bereichen aufgrund des rasanten Marktwachstums der letzen 

Jahre schnellere Kostensenkungen erkennbar sind, wird sich die Branche einem 

konstruktiven Dialog nicht entziehen. Auf Basis einer fundierten Marktanalyse wird 

man dann Anpassungen diskutieren können. Allerdings ist es wichtig, das Kind nicht 

mit dem Bade auszuschütten. Eine momentane Preissenkung ist nicht 

uneingeschränkt mit einer Veränderung der Kostenstruktur der Hersteller 

gleichzusetzen.  

Zuletzt hörte man, die Koalitionäre wollten sich noch nicht auf konkrete Daten – weder 

in Bezug auf Zeitpunkt, noch auf Höhe der Vergütungen – festlegen. Dies scheint mir 

sinnvoll, weil es Zeit lässt, im Dialog mit der Branche einer Veränderung des Gesetzes 

die notwendige fundierte Analyse voranzustellen. 

Wichtig erscheint mir auch, dass sich offenbar Einigkeit darüber abzeichnet, dass ein 

Anreizsystem für Regenerative Kombikraftwerke und eine nationale Speicherstrategie 

notwendig sind. 



Dietmar Schütz, 22. Oktober 2009 5 

Sowohl die Berliner Koalitionäre als auch die Potsdamer Verhandlungspartner 

betrachten die Chancen der CCS-Technik eher als eine mögliche Option für eine 

Erprobung und Demonstration denn als schon jetzt einzusetzenden technologischen 

Handlungsrahmen. Wir folgen dieser Linie, wenn die CCS-Technik zunächst als 

Pilotprojekt laufen soll. Nach wie vor steht die Inanspruchnahme von 

Kavernenspeichern und anderer Tiefenspeicher für die CCS-Technik in Konkurrenz zu 

Speicherstrukturen die wir für die Erneuerbaren Energien brauchen. Vor allen kann 

CCS massiv die Nutzung gleicher Felder durch die Tiefengeothermie beeinträchtigen. 

Also: Pilotprojekte ja, aber die großflächige Reservierung von CCS-

Aufsuchungsfeldern verfolgen wir mit großer Skepsis. 

Meine Damen und Herren, 

Sie sehen, dass die Erneuerbare-Energie-Branche – was den Stromsektor angeht – 

mit etwas banger Haltung auf die Details der Koalitionsverhandlungen blickt. Dies gilt 

nicht in dem Maße – zumindest noch nicht – für den Wärmemarkt, weil wir hier zum 

einen schon vor der Wahl Signale vernehmen konnten, die eine Ausbauhoffnung 

beflügeln. Und zum anderen es dazu aus den Koalitionsverhandlungen noch keinerlei 

konkrete Ergebnisse gibt. 

Meine Damen und Herren,  

auf dem „Forum Wärmepumpe“ möchte ich vor allem natürlich eine Einschätzung zur 

Zukunft des Wärmemarktes abgeben. 

Der Wärmemarkt ist im Grunde viel ausgeprägter der zentrale Kampfplatz für die 

Erneuerbaren Energien als der im Fokus stehende Stromsektor. Immerhin die Hälfte 

des gesamten Energieverbrauchs dient zur Wärmeproduktion. Der so von der 

Bundeskanzlerin „schlafende Riese“ genannte Erneuerbare-Energien-Wärmemarkt ist 

mit 9 Prozent Anteil Erneuerbarer Energien am Wärmeverbrauch erst zu einem 

geringen Teil erschlossen. Hier liegen die größten Potenziale für die Erneuerbaren 

Energien, die wir gemeinsam erschließen sollten und müssen. 

Der BEE hat vor genau einer Woche seine Gesamtprognose für die 

Energieversorgung bis zum Jahr 2020 vorgestellt. An der Erstellung des 

Wärmekapitels hat auch der Bundesverband Wärmepumpe maßgeblich mitgearbeitet. 
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Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken. Für den Wärmesektor 

gehen wir davon aus, dass mit optimierten Rahmenbedingungen für den Ausbau 

Erneuerbarer Energien, der Anteil der Erneuerbaren Energien bis 2020 sehr stark 

gesteigert werden kann. Bei einer Beschleunigung der Modernisierung des 

Heizungsbestandes und gleichzeitiger Erschließung der Effizienzpotenziale werden 

die Erneuerbaren Energien 2020 mit einem Anteil von dann 25 Prozent zur 

Wärmeversorgung in Deutschland beitragen und ihren relativen Anteil damit 

gegenüber heute mehr als verdoppeln.  

Voraussetzung sind dafür aber entscheidend verbesserte Rahmenbedingungen, auf 

die ich gleich noch näher eingehen werde. Unter den derzeit bestehenden 

Rahmenbedingungen erscheint es dagegen zunehmend fraglich, ob selbst das Ziel 

der Bundesregierung erreichbar ist, die bis 2020 einen Anteil von 14 Prozent 

Erneuerbarer Energien am Wärmeverbrauch anstrebt.   

Den größten Beitrag zur gesamten Wärmebereitstellung aus Erneuerbaren Energien 

wird nach der BEE-Prognose auch im Jahr 2020 die Bioenergie leisten. Der Beitrag 

von Solarenergie, Geothermie und Wärmepumpen wächst aber in den kommenden 

10 Jahren sehr stark an. Die aus Erneuerbaren Energien stammende Strommenge im 

Wärmesektor steigt um das 2,5-fache aufgrund des sehr schnell wachsenden Anteils 

Erneuerbarer Energien an der gesamten Stromproduktion. Der in der wachsenden 

Zahl von Wärmepumpen verbrauchte Strom nimmt dagegen im selben Zeitraum nur 

unwesentlich zu (um 1,7 auf 10,3 TWh). 

Insgesamt werden Geothermie und Wärmepumpen im Jahr 2020  einen Anteil von 

etwa 3,5 Prozent (41 TWh) der Wärmeversorgung übernehmen. 

Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Raumwärme- und Warmwasserverbrauch 

steigt bis 2020 sogar auf etwa 32 Prozent. Davon werden durch Geothermie und 

Wärmepumpen 5,7 Prozent bereitgestellt.   

Zu den Wärmepumpen im speziellen:  

Wie Sie alle wissen hat sich der Absatz aller Wärmepumpentypen in den letzten 5 

Jahren mehr als versechsfacht. Allein 2008 stieg die Anzahl der in Deutschland 
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verkauften Heizungs-Wärmepumpen auf rund 62.500 Anlagen. 1998 waren es gut 

5000. 

Der Beitrag der Geothermie und Wärmepumpen zur regenerativen Wärmeerzeugung 

hat sich in entsprechend den vergangenen Jahren stark erhöht.  

Die BEE- Prognose nimmt für die kommenden zehn Jahre eine Verfünffachung des 

Beitrages der Wärmepumpen an der Wärmeproduktion an. Bei optimierten 

Rahmenbedingungen können die Wachstumsraten des Marktsegments der 

Wärmepumpen sowohl im Gebäudebestand als auch im Neubau weiter gesteigert 

werden. Im gesamten Segment der Geothermie und Wärmepumpen wird auch im 

Jahr 2020 die Wärmepumpentechnologie den wichtigsten Beitrag leisten. Die 

jährlichen Installationszahlen werden sich bis 2020 auf mehr als 200.000 Anlagen 

gegenüber heute mehr als verdreifachen.  

Daneben nimmt die direkte Nutzung der Tiefengeothermie und der Kraft-Wärme-

Kopplung auf Basis geothermischer Quellen weiter zu. Während diese Technologien 

heute noch am Anfang (0,2 TWh) ihrer Entwicklung stehen, wächst ihr Beitrag zur 

erneuerbaren Wärmeversorgung bis 2020 beträchtlich (14 TWh). Hierfür kommt dem 

Aufbau von Nahwärmenetzen eine Schlüsselrolle zu.  

Wie sind diese Ausbauzahlen zu erreichen? 

Die bisherigen Schritte der alten Bundesregierung vor allem durch das Erneuerbare-

Energien-Wärmegesetz im Bund und das eigene Gesetz des Landes Baden-

Württemberg – das von allen Ländern am weitesten vorangeht – zeigen in die richtige 

Richtung, waren aber zu verhalten und nicht ausreichend verlässlich, um darauf 

verantwortbare Investitionen zu gründen. 

Wir brauchen einen Dreiklang von 

1) energetischen Qualitätsstandards 

2) regenerativen Mindeststandards und 

3) verlässlichen ökonomischen Anreizen. 



Dietmar Schütz, 22. Oktober 2009 8 

Zu den einzelnen Punkten:  

1. Wir brauchen energetische Qualitätsstandards, die für den gesamten 

Gebäudesektor greifen. Ziel ist es, hierdurch den Sanierungsstau aufzulösen 

und die Modernisierungsquote bei den Heizungsanlagen von heute 3 auf 

mindestens 6 Prozent jährlich zu erhöhen.  Gleichzeitig werden hiermit 

Effizienzpotenziale erschlossen und der Energieverbrauch minimiert. Von den 

insgesamt rund 17 Millionen Wärmeerzeugungsanlagen in Deutschland sind 

nur 12 Prozent auf dem Stand der Technik. Das heißt, sie verwenden 

zumindest einen Brennwertkessel. Die bisherigen Rahmenbedingungen der 

BImSchV müssen – genauso wie im Fahrzeugbereich – an CO2-

Emissionswerte gekoppelt werden. 

2. Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz muss weiterentwickelt und auf den 

Gebäudebestand ausgeweitet werden. Bei jeder Heizungssanierung, die 

aufgrund der energetischen Qualitätsstandards fällig wird, sollte auch im 

Gebäudebestand ein Mindestanteil Erneuerbarer Energien verbindlich werden. 

Dieser so genannte regenerative Mindeststandard (15 % Ba-Wü) zielt 

zusammen mit dem energetischen Qualitätsstandard auf den Altbaubestand – 

85 bis 90 Prozent des Gebäudebestands. Zudem sollte der Mindeststandard in 

regelmäßigen Abständen erhöht werden, um auch die technologische 

Weiterentwicklung anzureizen. 

3. Die wirtschaftlichen Anreize für den Einbau regenerativer Heizungen müssen 

verlässlich ausgestaltet werden. Zur Zeit unterliegt das Marktanreizprogramm 

der jährlichen Ausgestaltung durch den Bundeshaushalt und damit dem 

Annuitätsprinzip des Haushaltsrechts. Diese jährlich unkalkulierbare 

Finanzausstattung ist unzureichend weil unzuverlässig. Das  

Marktanreizprogramm sollte vielmehr für den Wärmebereich zu einem 

haushaltsunabhängigen, bedarfsgerechten und weiterhin 

technologiedifferenzierten Förderinstrument fortentwickelt werden. In 

Ergänzung zu den ordnungsrechtlichen Anforderungen sind weiterhin 

wirtschaftliche Anreize erforderlich, um die notwendige Marktdynamik und die 

industriepolitisch erforderliche Verlässlichkeit des weiteren Ausbaus 

Erneuerbarer Energien im Wärmemarkt zu gewährleisten. Die Ausstattung von 
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jetzt maximal 500 Millionen Euro muss verdoppelt werden, um auch das Tempo 

der Sanierungsschritte zu verdoppeln. 

Darüber hinaus sind noch folgende Aufgaben durch die neue Bundesregierung zu 

erledigen: 

o Die Interessen der verschiedenen Akteure des Gebäudesektors müssen in 

Einklang gebracht werden. Das Nutzer-Investor-Dilemma muss aufgelöst werden, 

um auch den Mietwohnungsbereich für die Nutzung Erneuerbarer Energien zu 

erschließen. Mieter und Investoren müssen vom Ausbau Erneuerbarer Energien 

gleichermaßen profitieren. Wir wissen, dass die naheliegende Formel, nach der die 

aufgrund einer Investitionen in die Sanierung eingesparte Warmmiete einfach zum 

Großteil in die Kaltmiete verlagert werden kann, so nicht einfach umsetzbar ist. 

Wir brauchen aber Bewegung in dieser so schwierigen Rechtsmaterie, um den 

Sanierungsstau erfolgreich aufzulösen und um mittelfristig soziale Probleme durch zu 

hohe Heizkosten zu vermeiden. 

o (Nah-)Wärmenetze und Wärmespeicher müssen ausgebaut werden, um eine 

optimale Integration der Erneuerbaren Energien in das 

Gesamtenergieversorgungssystem zu erleichtern. Die Grenzen zwischen den 

Sektoren Wärme, Verkehr und Stromversorgung lösen sich zunehmend auf. Die 

Förderung von Wärmespeichern und –netzen dient gleichzeitig der besseren 

Integration Erneuerbarer Energien in das elektrische System. KWK-Anlagen mit 

großen Wärmespeichern können sehr viel einfacher stromgeführt werden und 

stehen auch in wärmeren Perioden zur Stromproduktion zur Verfügung ohne beim 

Wirkungsgrad große Abstriche zu machen.  

Gleiches gilt auch im kleineren Maßstab für Wärmepumpenanlagen. Unterstützt durch 

entsprechende Wärmespeicher können sie gezielt als steuerbare Stromverbraucher 

(demand-side-management) eingesetzt werden. Bei einem insgesamt weiter 

steigenden Anteils Erneuerbarer Energien an der Energieversorgung müssen 

Speichertechnologien vorantrieben werden. Deshalb fordern wir, bei der Förderung 

von Regenerativen Kombikraftwerken innerhalb des EEG auch Wärmespeicher zu 

berücksichtigen.  
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o Der öffentliche Gebäudebestand muss zum Schaufenster für regenerative 

Heizungstechnik entwickelt werden. Öffentlichen Gebäuden, die täglich von 

Millionen Menschen genutzt werden, kommt eine besondere Vorbildfunktion zu. 

Jede energetische Sanierungsmaßnahme in diesem Bereich sollte als Anlass für 

die vollständige Umstellung auf Erneuerbare Energien genutzt werden.  

Meine Damen und Herren, 

sollte der Ausbau bis zum Jahr 2020 wie von uns prognostiziert stattfinden werden die 

Erneuerbaren Energien mit einer CO2-Vermeidung in Höhe von etwa 57 Millionen 

Tonnen im Jahr 2020 einen erheblichen Umweltnutzen von rund 4 Milliarden Euro 

erwirtschaften.  

Außerdem reduziert sich die Rechnung der deutschen Volkswirtschaft für 

Energieimporte im Wärmesektor um knapp 16 Milliarden Euro. Dieses Geld steht 

stattdessen für vorwiegend heimische Wertschöpfung, den weiteren Ausbau einer 

regenerativen Heizungsindustrie sowie für Aufträge an das heimische Handwerk zur 

Verfügung. 

Wie Sie wissen werden Wärmepumpen, insbesondere Luftwärmepumpen, häufig als 

ineffizient und klimaschädlich bezeichnet. Dabei nimmt die Effizienz der 

Wärmepumpen weiterhin stetig zu und damit auch ihr Beitrag zur Einsparung fossiler 

Energien. Nach aktuellen Berechnungen ermöglichen Wärmepumpen bereits heute 

Primärenergieeinsparungen zwischen 25 und 50 Prozent gegenüber Gas- und 

Ölheizungen. Bei dem heutigen Strommix führen Wärmepumpen bereits ab einer 

Jahresarbeitszahl von 2,0 zu einer Einsparung von CO2-Emissionen. Die 

durchschnittliche Jahresarbeitszahl aller derzeit installierten 340.000 Wärmepumpen 

liegt mit 3,1 deutlich über diesem Wert. Mit einem bis 2020 auf 47 Prozent steigendem 

Anteil Erneuerbarer Energien am gesamten Stromverbrauch und einer weiter 

steigenden Effizienz der Wärmepumpe verbessert sich die Energie- und Umweltbilanz 

der Wärmepumpe kontinuierlich. 

Meine Damen und Herren, 

eine zukunftsfähige Energiepolitik muss sich an dem Zieldreieck aus 

Versorgungssicherheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie Wirtschaftlichkeit ausrichten. 
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Die Erneuerbaren Energien können zu allen drei Perspektiven dieses Dreiecks 

erhebliche Beiträge leisten, wenn die energiepolitischen Rahmenbedingungen optimal 

auf ihren weiteren effizienten und zügigen Ausbau ausgerichtet sind. Der BEE hat 

letzte Woche die Anforderungen an eine Energiepolitik zusammengefasst, die 

notwendig sind, die Ausbaupfade in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr zu 

erreichen.  

Insgesamt  werden die Erneuerbaren Energien 2020 rund 28 Prozent des deutschen 

Energieverbrauchs abdecken. Das überschreitet die Zielvorgabe der alten 

Bundesregierung um 8 beziehungsweise das EU-Ziel für Deutschland um 10 Prozent. 

Dies sind im Einzelnen Anteile von rund 47 Prozent im Stromsektor, 25 Prozent im 

Wärmesektor und 18 Prozent im Verkehrssektor. 

Die Erneuerbaren Energien sind damit 2020 bereits auf einem guten Wege, das 

prägende Element der zukünftigen Energieversorgung zu werden. Das Jahr 2020 

stellt auf diesem Wege jedoch allenfalls einen Zwischenschritt dar. In den kommenden 

Jahren kommt es darauf an, alle energiepolitischen Weichenstellungen darauf hin zu 

überprüfen, ob sie dem Ziel einer vollständigen Umstellung unserer 

Energieversorgung dienen oder diese etwa in der Zeit nach 2020 gar verzögern. 

Meine Damen und Herren, 

in ihren Wahlprogrammen haben sich alle Parteien, auch die derzeit verhandelnden, 

unisono für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien ausgesprochen. An 

dieser Aussage werden wir Sie messen. Was heißt das konkret? Wohin muss die 

Reise in den nächsten vier Jahren gehen? 

Lassen Sie mich kurz zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Forderungen 

skizzieren: 

1. Im Stromsektor droht die zukünftige Bundesregierung in die falsche Richtung 

zu gehen. Nach dem bisherigen Verhandlungsstand wird der Umbau des 

Kraftwerkspark von zentralen, wenig flexiblen Strukturen hin zu mehr 

dezentralen Konzepten durch die Laufzeitverlängerung verlangsamt. Dabei 

brauchen wir vor allem Anreizinstrumente, um neue Speicher zu erschließen, 

regenerative Kombikraftwerke zu entwickeln und die Netzinfrastruktur den 
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Erfordernissen einer Erneuerbaren Energieversorgung anzupassen.  

2. Im Wärmesektor ist die Richtung möglicherweise hoffnungsvoller. Aber die 

neue Bundesregierung muss entscheidende Schritte tun, um den 

Sanierungsstau aufzulösen, Mindeststandards zu setzen, Effizienzpotenziale 

zu erschließen und damit den Energieverbrauch zu minimieren sowie durch 

den Einbau regenerativer Heizsysteme den verbleibenden Wärmebedarf mit 

Erneuerbaren Energien abzudecken. Außerdem muss die neue Koalition 

Fehlanreize abbauen, die einem Einbau regenerativer Heizungen 

entgegenstehen und die Interessen verschiedener Akteure des 

Gebäudesektors im Sinne dieses Umbaus miteinander vereinbaren. Zudem gilt 

es Wärmenetze und Wärmespeicher auszubauen, um wie beschrieben eine 

optimale Integration der Erneuerbaren Energien in das 

Gesamtenergieversorgungssystem zu erleichtern. 

3. Im Verkehrssektor, den ich bisher nur am Rande erwähnt habe, ist die 

Ausrichtung der neuen Regierung noch unklar. Einerseits scheint ein Neustart 

der Biokraftstoffpolitik von allen Partner gewünscht, wie auch die die möglichst 

schnelle Verbreitung elektrischer Antriebe. Anderseits sind Schritte hin zur 

Vermeidung von Verkehrsströmen und die Verbreitung leichterer Fahrzeuge, 

um den gesamten Energieverbrauch des Verkehrssektors zu reduzieren nicht 

zu erkennen.  

Meine Damen und Herren, 

die Branche der Erneuerbaren Energien ist in vielen Bereichen weltweiter 

Technologieführer und industrieller Vorreiter. Allein im Jahr 2008 wurden rund 13 Mrd. 

Euro in neue Anlagen investiert. In der neuen Legislaturperiode besteht die große 

Chance, diese Investitions- und Innovationsdynamik fortzuschreiben, die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Erneuerbare-Energien-Branche zu sichern und 

auszubauen. Die Branche erneuert mit der Vorlage ihrer Ausbauprognosen die 

Zusage, in den Jahren von 2005 bis 2020 insgesamt mehr als 200 Milliarden Euro am 

Standort Deutschland zu investieren und insgesamt 500.000 Arbeitsplätze zu 

schaffen. Zudem werden im Jahre 2020 jährlich 287 Millionen Tonnen CO2 

vermieden.  
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Hierzu benötigt die Branche verlässliche Rahmenbedingungen und erwartet von der 

künftigen Bundesregierung eine Fortsetzung des bereits 1991 mit dem 

Stromeinspeisegesetz begonnenen, 2000 mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) und zuletzt mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz fortgesetzten Weges, 

der vor allem mittelständische Strukturen stärkt, und so zu mehr Wettbewerb auf den 

Energiemärkten beiträgt. 

Nur wenn der Vorrang für die Erneuerbaren Energien nicht nur Lippenbekenntnis und 

Programmpunkt bleibt, sondern in allen einzelnen Sektoren der Energiewirtschaft 

erkennbares und ablesbares Handeln bedeutet, bleibt unsere Technologieführerschaft 

erhalten und unser Betrag zum Klimaschutz gesichert. 

Dies bedeutet natürlich auch und nicht zuletzt ein ökonomisches Wohlergehen für die 

Branche der Erneuerbaren Energien.  

Ich danke Ihnen.  


